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Bisherige Fassung Geplante Fassung 
Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der 
Familie 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der 
Familie 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Ab 2013 soll für diejenigen Eltern, die ihre Kin-
der von ein bis drei Jahren nicht in Einrichtungen 
betreuen lassen wollen oder können, eine monatli-
che Zahlung (zum Beispiel Betreuungsgeld) einge-
führt werden. 

§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not-
situationen 
(1) Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung 
des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen 
zwingenden Gründen aus, so soll der andere Elternteil 
bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt 
lebenden Kindes unterstützt werden, wenn  

1. er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der 
Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen, 

2. die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes 
zu gewährleisten, 

3. Angebote der Förderung des Kindes in Tagesein-
richtungen oder in Tagespflege nicht ausreichen. 

 

(2) ... 

§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not-
situationen 
(1) Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung 
des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen 
zwingenden Gründen aus, so soll der andere Elternteil 
bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt 
lebenden Kindes unterstützt werden, wenn  

1. er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der 
Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen, 

2. die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes 
zu gewährleisten, 

3. Angebote der Förderung des Kindes in Tagesein-
richtungen oder in Kindertagespflege nicht ausrei-
chen. 

(2) ... 
§ 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung 
zur Erfüllung der Schulpflicht  
Können Personensorgeberechtigte wegen des mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit verbundenen ständigen Orts-
wechsels die Erfüllung der Schulpflicht ihres Kindes 
oder Jugendlichen nicht sicherstellen und ist deshalb 
eine anderweitige Unterbringung des Kindes oder des 
Jugendlichen notwendig, so haben sie Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung. In geeigneten Fällen 
können die Kosten der Unterbringung in einer für das 
Kind oder den Jugendlichen geeigneten Wohnform 
einschließlich des notwendigen Unterhalts sowie die 
Krankenhilfe übernommen werden, wenn und soweit 
dies dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen El-
tern aus ihren Einkommen und Vermögen nach Maß-
gabe der §§ 91 bis 93 nicht zuzumuten ist. Die Kosten 
können über das schulpflichtige Alter hinaus über-
nommen werden, sofern eine begonnene Schulausbil-
dung noch nicht abgeschlossen ist, längstens aber bis 
zur Vollendung des 21. Lebensjahres. 

§ 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung 
zur Erfüllung der Schulpflicht  
Können Personensorgeberechtigte wegen des mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit verbundenen ständigen Orts-
wechsels die Erfüllung der Schulpflicht ihres Kindes 
oder Jugendlichen nicht sicherstellen und ist deshalb 
eine anderweitige Unterbringung des Kindes oder des 
Jugendlichen notwendig, so haben sie Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung. In geeigneten Fällen 
können die Kosten der Unterbringung in einer für das 
Kind oder den Jugendlichen geeigneten Wohnform 
einschließlich des notwendigen Unterhalts sowie die 
Krankenhilfe übernommen werden. Die Leistung 
kann über das schulpflichtige Alter hinaus gewährt 
werden, sofern eine begonnene Schulausbildung noch 
nicht abgeschlossen ist, längstens aber bis zur Vollen-
dung des 21. Lebensjahres. 



§ 23 Förderung in Kindertagespflege 
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe 
von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer 
geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von 
der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, 
deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qua-
lifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geld-
leistung. 

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst  

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tages-
pflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung ihrer 
Förderungsleistung und 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für 
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälf-
tige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Alterssicherung der Tagespfle-
geperson. 

 
 
 

Die Höhe der laufenden Geldleistung wird vom Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit Landes-
recht nicht etwas anderes bestimmt. Über die Gewäh-
rung einer Geldleistung an unterhaltspflichtige Perso-
nen entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ... 

(4) ... 

§ 23 Förderung in Kindertagespflege 
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe 
von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer 
geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von 
der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, 
deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qua-
lifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geld-
leistung an die Tagespflegeperson. 

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst  

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tages-
pflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungs-
leistung nach Maßgabe von Absatz 2a, 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für 
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälf-
tige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Alterssicherung der Tagespfle-
geperson und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwen-
dungen zu einer angemessenen Krankenversi-
cherung und Pflegeversicherung. 

(aufgehoben) 
 
 
 
 
 

(2a) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von 
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, 
soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt. 
Der Betrag zur Anerkennung der Förderungsleis-
tung der Tagespflegeperson ist leistungsgerecht 
auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang der 
Leistung und die Anzahl sowie der Förderbedarf 
der betreuten Kinder zu berücksichtigen. 
(3) ... 

(4) ... 
 

§ 24 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege 
(1) ... 

(2) ... 

(3) Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind mindes-
tens Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vorzuhalten, wenn  

1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das Kind nur 
mit einem Erziehungsberechtigten zusammenlebt, 
diese Person einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in einer be-
ruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbil-
dung oder Hochschulausbildung befinden oder an 
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne 
des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt teilnehmen oder 

2. ohne diese Leistung eine ihrem Wohl entsprechende 
Förderung nicht gewährleistet ist; die §§ 27 bis 34 
bleiben unberührt. 

 
 
 
 

Fassung vom Inkrafttreten bis 31. Juli 2013: 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege 
(1) ... 

(2) ... 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, ist in einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist oder 

 
 
 
 
 
 
2. die Erziehungsberechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Er-
werbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit su-
chend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, 
in der Schulausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder 



 
 

Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich 
nach dem individuellen Bedarf im Hinblick auf die in 
Satz 1 genannten Kriterien. 
 
 

(4) Die Jugendämter oder die von ihnen beauftragten 
Stellen sind verpflichtet, Eltern oder Elternteile, die 
Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nehmen 
wollen, über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbe-
reich und die pädagogische Konzeption der Einrichtun-
gen zu informieren und sie bei der Auswahl zu beraten. 
Landesrecht kann bestimmen, dass Eltern das Jugend-
amt oder die beauftragte Stelle innerhalb einer be-
stimmten Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme 
der Leistung in Kenntnis setzen. 
 

(5) ... 

(6) ... 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im 
Sinne des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtig-
ten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen 
Förderung richtet sich nach dem individuellen Be-
darf . 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die 
von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern 
oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in 
Anspruch nehmen wollen, über das Platzangebot im 
örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Kon-
zeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei 
der Auswahl zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, 
dass Eltern den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten 
Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leis-
tung in Kenntnis setzen. 

(5) ... 

(6) ... 
 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege 
(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr 
bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer 
Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Alters-
gruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplät-
zen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur 
Verfügung steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schul-
pflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfle-
ge vorzuhalten.  
 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, ist in einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbs-

tätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in 

der Schulausbildung oder Hochschulausbildung 
befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne 

Fassung ab 1. August 2013: 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege 
(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder in Kin-
dertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Er-

werbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit su-
chend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, 
in der Schulausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im 
Sinne des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtig-
ten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen 
Förderung richtet sich nach dem individuellen Be-
darf . 

(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet 
hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-
res Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Absatz 
1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet 
hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förde-
rung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, 
dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. 
Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergän-
zend auch in Kindertagespflege gefördert werden. 
 
 
 
 
 



des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten 
zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der Erzie-
hungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förde-
rung richtet sich nach dem individuellen Bedarf. 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die 
von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern 
oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in 
Anspruch nehmen wollen, über das Platzangebot im 
örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Kon-
zeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei 
der Auswahl zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, 
dass Eltern den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten 
Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leis-
tung in Kenntnis setzen. 

(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 
Abs. 3 können auch vermittelt werden, wenn die Vor-
aussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen. 2In die-
sem Fall besteht die Pflicht zur Gewährung einer lau-
fenden Geldleistung nach § 23 Abs. 1 nicht; Aufwen-
dungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 können erstattet 
werden. 
 
 
 
 
 
 

(6) ... 

 
 
 
 
 

(4) Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein 
bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen 
vorzuhalten. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 
gelten entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Die Träger der öffentliche Jugendhilfe oder die 
von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, 
Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach den 
Absätzen 1 bis 4 in Anspruch nehmen wollen, über 
das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und 
die pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu 
informieren und sie bei der Auswahl zu beraten. 
Landesrecht kann bestimmen, dass die erziehungs-
berechtigten Personen den zuständigen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe oder die beauftragte Stelle 
innerhalb einer bestimmten Frist vor der beabsich-
tigten Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis 
setzen. 

(6) ... 
§ 24a Übergangsregelung für die Ausgestaltung des 
Förderungsangebots 
(1) Kann am 1. Januar 2005 in einem Land das für die 
Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 2 bis 6 
erforderliche Angebot nicht gewährleistet werden, so 
können die Träger der öffentlichen Jugendhilfe be-
schließen, dass die Verpflichtung nach § 24 Abs. 2 bis 
6 erst ab einem späteren Zeitpunkt, spätestens ab dem 
1. Oktober 2010 erfüllt wird. 

(2) In diesem Fall sind die örtlichen Träger im Rahmen 
ihrer Jugendhilfeplanung verpflichtet,  

1. für den Übergangszeitraum jährliche Ausbaustufen 
zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zu 
beschließen und 

2. jährlich zum 15. März jeweils den aktuellen Bedarf 
zu ermitteln und den erreichten Ausbaustand festzu-
stellen. 

 

(3) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag 
jährlich einen Bericht über den Stand des Ausbaus nach 
Absatz 2 vorzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24 a Übergangsregelung und stufenweiser Ausbau 
des Förderangebots für Kinder unter drei Jahren 
(1) Kann ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
das zur Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 
3 erforderliche Angebot noch nicht vorhalten, so ist 
er zum stufenweisen Ausbau des Förderangebots 
für Kinder unter drei Jahren nach Maßgabe der 
Absätze 2 und 3 verpflichtet. 
 

(2) Die Befugnis zum stufenweisen Ausbau umfasst 
die Verpflichtung,  

1. jährliche Ausbaustufen zur Verbesserung des 
Versorgungsniveaus zu beschließen und 

 
2. jährlich zum 31. Dezember jeweils den erreich-

ten Ausbaustand festzustellen und den Bedarf 
zur Erfüllung der Kriterien nach § 24 Abs. 3 zu 
ermitteln. 

(3) Ab dem 1. Oktober 2010 sind die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, mindestens ein 
Angebot vorzuhalten, das eine Förderung aller 
Kinder ermöglicht, 

1. deren Erziehungsberechtigte 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine 

Erwerbstätigkeit aufnehmen, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, 

in der Schulausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im 
Sinne des Zweiten Buches erhalten; 

lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberech-



 
 
 
 

(4) Solange das erforderliche Angebot noch nicht zur 
Verfügung steht, sind bei der Vergabe der neu geschaf-
fenen Plätze  

1. Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, und 
2. Kinder, deren Eltern oder alleinerziehende Elterntei-

le eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufneh-
men oder an einer Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen, 

besonders zu berücksichtigen. 

tigten zusammen, so tritt diese Person an die 
Stelle der Erziehungsberechtigten; 

2. deren Wohl ohne eine entsprechende Förderung 
nicht gewährleistet ist. 

(4) Solange das zur Erfüllung der Verpflichtung 
nach § 24 Abs. 3 erforderliche Angebot noch nicht 
zur Verfügung steht, sind bei der Vergabe der frei 
werdenden und der neu geschaffenen Plätze Kinder, 
die die in § 24 Abs. 3 geregelten Förderungsvoraus-
setzungen erfüllen, besonders zu berücksichtigen. 
 
 
 

 

(5) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bun-
destag jährlich einen Bericht über den Stand des 
Ausbaus nach Absatz 2 vorzulegen. 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan  
(1) ... 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte 
Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere 
Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausges-
taltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Perso-
nensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugend-
lichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen 
über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe so-
wie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen 
regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin 
geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchfüh-
rung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrich-
tungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der 
Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu 
beteiligen. 
 
 
 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll 
bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie 
bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abgegeben hat, 
beteiligt werden; vor einer Entscheidung über die Ge-
währung einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teil-
weise im Ausland erbracht werden soll, soll zum Aus-
schluss einer seelischen Störung mit Krankheitswert 
die Stellungnahme einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 ge-
nannten Person eingeholt werden. Erscheinen Maß-
nahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, so 
sollen auch die Stellen der Bundesagentur für Arbeit 
beteiligt werden. 

 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan  
(1) ... 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte 
Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere 
Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausges-
taltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Perso-
nensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugend-
lichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen 
über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe so-
wie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen 
regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin 
geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchfüh-
rung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrich-
tungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der 
Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu 
beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen 
Eingliederung erforderlich, so sollen auch die für 
die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt wer-
den. 
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll 
bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie 
bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abgegeben hat, 
beteiligt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung 
einer Hilfe, die ganz oder teilweise im Ausland er-
bracht wird, soll zur Feststellung einer seelischen 
Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme 
einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 genannten Person ein-
geholt werden. 

§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 
(1) ... 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige unmittel-
bare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbe-

§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 
(1) ... 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige unmittel-
bare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbe-



sondere der Erziehungsberatung, zulassen. Dazu 
schließt er mit den Leistungserbringern Vereinbarun-
gen, in denen die Voraussetzungen und die Ausgestal-
tung der Leistungserbringung sowie die Übernahme der 
Kosten geregelt werden. 

(3) ... 

sondere der Erziehungsberatung, zulassen. Dazu soll er 
mit den Leistungserbringern Vereinbarungen schlie-
ßen, in denen die Voraussetzungen und die Ausgestal-
tung der Leistungserbringung sowie die Übernahme der 
Kosten geregelt werden. 

(3) ... 
§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des 
Jugendlichen 
(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a 
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gewährt, so ist auch der notwendige 
Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des 
Elternhauses sicherzustellen. Er umfasst auch die Kos-
ten der Erziehung. 
 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage 
der tatsächlichen Kosten gewährt werden, sofern sie 
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die 
laufenden Leistungen umfassen auch die Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer 
Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nach-
gewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung. Sie sollen in einem monatlichen Pau-
schalbetrag gewährt werden, soweit nicht nach der 
Besonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen 
geboten sind. Ist die Pflegeperson unterhaltsverpflich-
tet, so kann der monatliche Pauschalbetrag angemessen 
gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher 
im Bereich eines anderen Jugendamts untergebracht, so 
soll sich die Höhe des zu gewährenden Pauschalbetra-
ges nach den Verhältnissen richten, die am Ort der 
Pflegestelle gelten. 
 
 
 
 
 
 

(5) ... 

(6) ... 

(7) ... 

§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des 
Jugendlichen 
(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a 
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gewährt, so ist auch der notwendige 
Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des 
Elternhauses sicherzustellen. Er umfasst die Kosten 
für den Sachaufwand sowie für die Pflege und Er-
ziehung des Kindes oder Jugendlichen. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage 
der tatsächlichen Kosten gewährt werden, sofern sie 
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die 
laufenden Leistungen umfassen auch die Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer 
Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nach-
gewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Pflegeperson. Sie sollen in einem 
monatlichen Pauschalbetrag gewährt werden, soweit 
nicht nach der Besonderheit des Einzelfalls abweichen-
de Leistungen geboten sind. Ist die Pflegeperson in 
gerader Linie mit dem Kind oder Jugendlichen 
verwandt und kann sie diesem unter Berücksichti-
gung ihrer sonstigen Verpflichtungen und ohne 
Gefährdung ihres angemessenen Unterhalts Unter-
halt gewähren, so kann der Teil des monatlichen 
Pauschalbetrags, der die Kosten für den Sachauf-
wand des Kindes oder Jugendlichen betrifft, ange-
messen gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein Ju-
gendlicher im Bereich eines anderen Jugendamts un-
tergebracht, so soll sich die Höhe des zu gewährenden 
Pauschalbetrages nach den Verhältnissen richten, die 
am Ort der Pflegestelle gelten. 

(5) ... 

(6) ... 

(7) ... 
§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 
(1) Wer Kinder außerhalb ihrer Wohnung in anderen 
Räumen während des Tages mehr als 15 Stunden wö-
chentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreu-
en will (Tagespflegeperson), bedarf der Erlaubnis. 
 

(2) Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Person für die 
Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet im Sinne des 
Satzes 1 sind Personen, die  

1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtig-
ten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen 
und 

2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 

Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der 
Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie 
in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer 
Weise nachgewiesen haben. 

§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 
(1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder 
außerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtig-
ten während eines Teils des Tages und mehr als 15 
Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei 
Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für 
die Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet im Sinne 
des Satzes 1 sind Personen, die  

1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtig-
ten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen 
und 

2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 

Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der 
Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie 
in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer 
Weise nachgewiesen haben. 



(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf 
fremden Kindern. Sie ist auf fünf Jahre befristet. Die 
Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wich-
tige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung 
des oder der Kinder bedeutsam sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es kann die 
Zahl der zu betreuenden Kinder weiter einschränken 
oder vorsehen, dass die Erlaubnis im Einzelfall für 
weniger als fünf Kinder erteilt werden kann. 

(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu 
fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern. Im 
Einzelfall kann die Erlaubnis für eine geringere 
Zahl von Kindern erteilt werden. Landesrecht kann 
bestimmen, dass die Erlaubnis zur Betreuung von 
mehr als fünf gleichzeitig anwesenden, fremden 
Kindern erteilt werden kann, wenn die Person über 
eine pädagogische Ausbildung verfügt; in der Pfle-
gestelle dürfen nicht mehr Kinder betreut werden 
als in einer vergleichbaren Gruppe einer Tagesein-
richtung. Die Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet. 
Sie kann mit einer Nebenbestimmung versehen 
werden. Die Tagespflegeperson hat den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe über wichtige Ereignisse zu 
unterrichten, die für die Betreuung des oder der 
Kinder bedeutsam sind. 

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen 
haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen der 
Kindertagespflege. 
 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. 
§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugend-
ämter, Landesjugendämter 
(1) Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die örtli-
chen und überörtlichen Träger. Örtliche Träger sind die 
Kreise und die kreisfreien Städte. Landesrecht regelt, 
wer überörtlicher Träger ist. 

(2) Landesrecht kann regeln, dass auch kreisangehörige 
Gemeinden auf Antrag zu örtlichen Trägern bestimmt 
werden, wenn ihre Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch gewährleistet ist. Landes-
recht bestimmt, in welcher Weise die Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch in den anderen Gemein-
den des Kreises sichergestellt wird, falls der Kreis dazu 
nicht in der Lage ist; wird durch kreisangehörige Ge-
meinden als örtliche Träger das gesamte Gebiet eines 
Kreises abgedeckt, so ist dieser Kreis nicht örtlicher 
Träger. 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Landesrecht kann bestimmen, dass kreisangehörige 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche 
Träger sind, zur Durchführung von Aufgaben der För-
derung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege herangezogen werden. Das Wunsch- 
und Wahlrecht der Eltern nach § 5 bleibt unberührt. Für 
die Aufnahme gemeindefremder Kinder ist ein ange-
messener Kostenausgleich sicherzustellen. 

(6) Kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbän-
de, die nicht örtliche Träger sind, können für den örtli-
chen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen. 
Die Planung und Durchführung dieser Aufgaben ist in 
den wesentlichen Punkten mit dem örtlichen Träger 
abzustimmen; dessen Gesamtverantwortung bleibt 
unberührt. Für die Zusammenarbeit mit den Trägern 
der freien Jugendhilfe gelten die §§ 4, 74, 76 und 77 
entsprechend. 4Landesrecht kann Näheres regeln. 

§ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugend-
ämter, Landesjugendämter 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden 
durch Landesrecht bestimmt. 
 
 

(2) (aufgehoben) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ... 

(4) ... 

(5) (aufgehoben) 
 
 
 
 
 
 
 

(6) (aufgehoben) 



 
§ 72a Persönliche Eignung 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsicht-
lich der persönlichen Eignung im Sinne des § 72 Abs. 1 
insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen 
beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen 
einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
181a, 182 bis 184e oder § 225 des Strafgesetzbuches 
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie 
sich bei der Einstellung und in regelmäßigen Abstän-
den von den zu beschäftigenden Personen ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregis-
tergesetzes vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit 
den Trägern von Einrichtungen und Diensten sollen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, 
dass diese keine Personen nach Satz 1 beschäftigen. 

§ 72a Persönliche Eignung  

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für 
die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- 
und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder 
vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat 
nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180a, 181a, 
182 bis 184e, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu die-
sem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder 
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von 
den betroffenen Personen ein Führungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes 
vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit den Trä-
gern von Einrichtungen und Diensten sollen die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, dass 
diese keine Personen nach Satz 1 beschäftigen. 

§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für 
Kinder  
Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das 
Landesrecht. Die Erhebung von Teilnahmebeiträgen 
nach § 90 bleibt unberührt. 

§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für 
Kinder  
Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das 
Landesrecht. Dabei können alle Träger von Einrich-
tungen, die die rechtlichen und fachlichen Voraus-
setzungen für den Betrieb der Einrichtung erfüllen, 
gefördert werden. Die Erhebung von Teilnahmebei-
trägen nach § 90 bleibt unberührt. 

§ 76 Beteiligung anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufga-
ben 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durch-
führung ihrer Aufgaben nach den §§ 42, 50 bis 52a und 
53 Abs. 2 bis 4 beteiligen oder ihnen diese Aufgaben 
zur Ausführung übertragen. 

(2) ... 

§ 76 Beteiligung anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufga-
ben 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durch-
führung ihrer Aufgaben nach den §§ 42, 43, 50 bis 52a 
und 53 Abs. 2 bis 4 beteiligen oder ihnen diese Aufga-
ben zur Ausführung übertragen. 

(2) ... 
§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten 

1. der Jugendarbeit nach § 11, 
2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der 

Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und 
3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 

können Teilnahmebeiträge oder Kostenbeiträge festge-
setzt werden. Landesrecht kann eine Staffelung der 
Teilnahmebeiträge und Kostenbeiträge, die für die 
Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder 
zu entrichten sind, nach Einkommensgruppen und 
Kinderzahl oder der Zahl der Familienangehörigen 
vorschreiben oder selbst entsprechend gestaffelte Be-
träge festsetzen. Werden die Teilnahmebeiträge oder 
Kostenbeiträge nach dem Einkommen berechnet, bleibt 
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagenge-
setz außer Betracht. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der 
Teilnahmebeitrag oder der Kostenbeitrag auf Antrag 
ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn  
 

1. die Belastung 
a) dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen El-

tern oder 
b) dem jungen Volljährigen 

§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten 

1. der Jugendarbeit nach § 11, 
2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der 

Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und 
3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 

können Kostenbeiträge festgesetzt werden. Soweit 
Landesrecht nichts anderes bestimmt, sind Kosten-
beiträge, die für die Inanspruchnahme von Ta-
geseinrichtungen und von Kindertagespflege zu 
entrichten sind, zu staffeln. Als Kriterien können 
insbesondere das Einkommen, die Anzahl der kin-
dergeldberechtigten Kinder in der Familie und die 
tägliche Betreuungszeit berücksichtigt werden. 
Werden die Kostenbeiträge nach dem Einkommen 
berechnet, bleibt die Eigenheimzulage nach dem Ei-
genheimzulagengesetz außer Betracht. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der 
Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen 
oder ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder 
teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
übernommen werden, wenn 

1. die Belastung 
a) dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen El-

tern oder 
b) dem jungen Volljährigen 



nicht zuzumuten ist und 
2. die Förderung für die Entwicklung des jungen Men-

schen erforderlich ist. 

Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Eltern. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Teilnahmebei-
trag oder der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teil-
weise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung 
den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung 
gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des Zwölften Buches 
entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere 
Regelung trifft. Bei der Einkommensberechnung bleibt 
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagenge-
setz außer Betracht. 

nicht zuzumuten ist und 
2. die Förderung für die Entwicklung des jungen Men-

schen erforderlich ist. 

Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Eltern. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Kostenbeitrag 
auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teil-
nahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen wer-
den, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind 
nicht zuzumuten ist. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung 
gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 a des Zwölften 
Buches entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine 
andere Regelung trifft. Bei der Einkommensberech-
nung bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheim-
zulagengesetz außer Betracht. 

§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung 
(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 
und 94 heranzuziehen sind:  

1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 
Abs. 1 Nr. 1 bis 7 und Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten 
Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, 

2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 
Nr. 1, 4 und 8 und Abs. 2 Nr. 4 genannten Leistun-
gen, 

3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in 
§ 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten Leistungen, 

4. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen und 
Leistungsberechtigter nach § 19 zu den Kosten der 
in § 91 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen und vor-
läufigen Maßnahmen, 

5. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 genann-
ten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen; leben 
sie mit dem jungen Menschen zusammen, so wer-
den sie auch zu den Kosten der in § 91 Abs. 2 ge-
nannten Leistungen herangezogen. 

 
 
 
 
 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit 
Unterhaltsansprüche vorrangig Berechtigter nicht ge-
schmälert werden. Von der Heranziehung der Eltern ist 
abzusehen, wenn das Kind, die Jugendliche oder die 
junge Volljährige schwanger ist oder ein leibliches 
Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
betreut. 
 

(5) ... 

§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung 
(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 
und 94 heranzuziehen sind:  

1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 
Abs. 1 Nr. 1 bis 7 genannten Leistungen und vorläu-
figen Maßnahmen, 

2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 
Nr. 1, 4 und 8 genannten Leistungen, 

 
3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in 

§ 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten Leistungen, 
4. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen und 

Leistungsberechtigter nach § 19 zu den Kosten der 
in § 91 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen und vor-
läufigen Maßnahmen, 

5. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 genann-
ten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen; leben 
sie mit dem jungen Menschen zusammen, so wer-
den sie auch zu den Kosten der in § 91 Abs. 2 ge-
nannten Leistungen herangezogen. 

(1a) Zu den Kosten vollstationärer Leistungen sind 
junge Volljährige und volljährige Leistungsberech-
tigte nach § 19 zusätzlich aus ihrem Vermögen nach 
Maßgabe der §§ 90 und 91 des Zwölften Buches 
heranzuziehen. 
(2) ... 

(3) ... 

(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit 
Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleichrangig 
Berechtigter nicht geschmälert werden. Von der He-
ranziehung der Eltern ist abzusehen, wenn das Kind, 
die Jugendliche, die junge Volljährige oder die Leis-
tungsberechtigte nach § 19 schwanger ist oder ein 
leibliches Kind bis zur Vollendung des sechsten Le-
bensjahres betreut. 

(5) ... 
§ 93 Berechnung des Einkommens 
(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld 
oder Geldeswert mit Ausnahme der Grundrente nach 
oder entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz so-
wie der Renten und Beihilfen, die nach dem Bundes-
entschädigungsgesetz für einen Schaden an Leben 
sowie an Körper und Gesundheit gewährt werden bis 

§ 93 Berechnung des Einkommens 
(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld 
oder Geldeswert mit Ausnahme der Grundrente nach 
oder entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz so-
wie der Renten und Beihilfen, die nach dem Bundes-
entschädigungsgesetz für einen Schaden an Leben 
sowie an Körper und Gesundheit gewährt werden bis 



zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. Geldleistungen, die dem 
gleichen Zweck wie die jeweilige Leistung der Jugend-
hilfe dienen, zählen nicht zum Einkommen und sind 
unabhängig von einem Kostenbeitrag einzusetzen. 
Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck 
erbracht werden, sind nicht als Einkommen zu berück-
sichtigen. 
 
 
 

(2) ... 

(3) ... 

zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. Eine Entschädigung, die 
nach § 253 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden 
ist, geleistet wird, ist nicht als Einkommen zu be-
rücksichtigen. Geldleistungen, die dem gleichen 
Zweck wie die jeweilige Leistung der Jugendhilfe 
dienen, zählen nicht zum Einkommen und sind unab-
hängig von einem Kostenbeitrag einzusetzen. Leistun-
gen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu 
einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, 
sind nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 

(2) ... 

(3) ... 
§ 94 Umfang der Heranziehung 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern, 
Ehegatten und Lebenspartnern junger Menschen wer-
den nach Einkommensgruppen gestaffelte Pauschalbe-
träge durch Rechtsverordnung des zuständigen Bun-
desministeriums mit Zustimmung des Bundesrates 
bestimmt. Die Beträge sind alle zwei Jahre, erstmals 
zum 1. Juli 2007, der Entwicklung des durchschnittlich 
verfügbaren Arbeitseinkommens anzupassen. 

(6) Junge Menschen haben ihr Einkommen nach den 
Abzügen des § 93 in vollem Umfang als Kostenbeitrag 
einzusetzen. Junge Volljährige und volljährige Leis-
tungsberechtigte nach § 19 sind zusätzlich aus ihrem 
Vermögen nach den §§ 90 und 91 des Zwölften Buches 
heranzuziehen.  

§ 94 Umfang der Heranziehung 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern, 
Ehegatten und Lebenspartnern junger Menschen und 
Leistungsberechtigter nach § 19 werden nach Ein-
kommensgruppen gestaffelte Pauschalbeträge durch 
Rechtsverordnung des zuständigen Bundesministeri-
ums mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt. 
 
 

(6) Bei vollstationären Leistungen haben junge 
Menschen und Leistungsberechtigte nach § 19 nach 
Abzug der in § 93 Abs. 2 genannten Beträge 75 
Prozent ihres Einkommens als Kostenbeitrag einzu-
setzen. 

§ 95 Überleitung von Ansprüchen 
(1) Hat eine der in § 91 genannten Personen für die 
Zeit, für die Jugendhilfe gewährt wird, einen Anspruch 
gegen einen anderen, der weder Leistungsträger im 
Sinne des § 12 des Ersten Buches noch Kostenbei-
tragspflichtiger ist, so kann der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe durch schriftliche Anzeige an den anderen 
bewirken, dass dieser Anspruch bis zur Höhe seiner 
Aufwendungen auf ihn übergeht. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

§ 95 Überleitung von Ansprüchen 
(1) Hat eine der in § 92 Abs. 1 genannten Personen für 
die Zeit, für die Jugendhilfe gewährt wird, einen An-
spruch gegen einen anderen, der weder Leistungsträger 
im Sinne des § 12 des Ersten Buches noch Kostenbei-
tragspflichtiger ist, so kann der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe durch schriftliche Anzeige an den anderen 
bewirken, dass dieser Anspruch bis zur Höhe seiner 
Aufwendungen auf ihn übergeht. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 
§ 97a Pflicht zur Auskunft 
(1) Soweit dies für die Berechnung, die Übernahme 
oder den Erlass eines Teilnahmebeitrags oder Kosten-
beitrags nach § 90 oder die Ermittlung eines Kostenbei-
trags nach den §§ 92 bis 94 erforderlich ist, sind Eltern 
oder Elternteile sowie junge Volljährige, deren Ehegat-
ten und Lebenspartner verpflichtet, dem örtlichen Trä-
ger über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnis-
se Auskunft zu geben. Eltern oder Elternteile, denen 
die Sorge für das Vermögen des Kindes oder des Ju-
gendlichen zusteht, sind auch zur Auskunft über dessen 
Einkommen verpflichtet. Ist die Sorge über das Ver-
mögen des Kindes oder des Jugendlichen anderen Per-
sonen übertragen, so treten diese an die Stelle der El-
tern. 

§ 97a Pflicht zur Auskunft 
(1) Soweit dies für die Berechnung oder den Erlass 
eines Kostenbeitrags oder die Übernahme eines 
Teilnahmebeitrags nach § 90 oder die Ermittlung 
eines Kostenbeitrags nach den §§ 92 bis 94 erfor-
derlich ist, sind Eltern, Ehegatten und Lebenspart-
ner junger Menschen sowie Leistungsberechtigter 
nach § 19 verpflichtet, dem örtlichen Träger über 
ihre Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben. 
Junge Volljährige und volljährige Leistungsberech-
tigte nach § 19 sind verpflichtet, dem örtlichen Trä-
ger über ihre Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse Auskunft zu geben. Eltern, denen die Sor-
ge für das Vermögen des Kindes oder des Jugendli-
chen zusteht, sind auch zur Auskunft über dessen 



 
 
 
 

(2) Soweit dies für die Berechnung der laufenden Leis-
tung nach § 39 Abs. 6 erforderlich ist, sind Pflegeper-
sonen verpflichtet, dem örtlichen Träger darüber Aus-
kunft zu geben, ob der junge Mensch im Rahmen des 
Familienleistungsausgleichs nach § 31 des Einkom-
mensteuergesetzes berücksichtigt wird oder berück-
sichtigt werden könnte und ob er ältestes Kind in der 
Pflegefamilie ist. 
 
 
 
 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

Einkommen verpflichtet. Ist die Sorge über das 
Vermögen des Kindes oder des Jugendlichen ande-
ren Personen übertragen, so treten diese an die 
Stelle der Eltern. 

(2) Soweit dies für die Berechnung der laufenden Leis-
tung nach § 39 Abs. 6 erforderlich ist, sind Pflegeper-
sonen verpflichtet, dem örtlichen Träger darüber Aus-
kunft zu geben, ob der junge Mensch im Rahmen des 
Familienleistungsausgleichs nach § 31 des Einkom-
mensteuergesetzes berücksichtigt wird oder berück-
sichtigt werden könnte und ob er ältestes Kind in der 
Pflegefamilie ist. Pflegepersonen, die mit dem jun-
gen Menschen in gerader Linie verwandt sind, sind 
verpflichtet, dem örtlichen Träger über ihre Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse Auskunft zu 
geben. 
(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 
§ 97b Übergangsregelung 
Für Leistungen und vorläufige Maßnahmen, die vor 
dem 1. Oktober 2005 gewährt worden sind und über 
diesen Tag hinaus gewährt werden, erfolgt die Heran-
ziehung zu den Kosten bis zum 31. März 2006 nach 
den am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Regelungen. 

(aufgehoben) 

§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung 
(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestim-
mungen dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung 
sind laufende Erhebungen über  

1. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen, 
2. Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter 

Kindertagespflege, 
3. Plätze in Tageseinrichtungen und Kindertagespfle-

ge für Kinder unter drei Jahren für die Dauer des 
Übergangszeitraums nach § 24a, 

 
4. die Empfänger  

a) der Hilfe zur Erziehung, 
b) der Hilfe für junge Volljährige und 
c) der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche, 
5. Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige 

Maßnahmen getroffen worden sind, 
6. Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen 

worden sind, 
7. Kinder und Jugendliche, die unter Amtspflegschaft, 

Amtsvormundschaft oder Beistandschaft des Ju-
gendamts stehen, 

8. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaub-
nis erteilt worden ist, 

9. sorgerechtliche Maßnahmen, 
10. mit öffentlichen Mitteln geförderte Angebote der 

Jugendarbeit, 
11. die Einrichtungen mit Ausnahme der Tageseinrich-

tungen, Behörden und Geschäftsstellen in der Ju-
gendhilfe und die dort tätigen Personen sowie 

12. die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen 
Jugendhilfe 

als Bundesstatistik durchzuführen. 

(2) ... 

§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung 
(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestim-
mungen dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung 
sind laufende Erhebungen über  

1. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen, 
2. Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter 

Kindertagespflege, 
3. Personen, die aufgrund einer Erlaubnis nach 

§ 43 Abs. 3 Satz 3 Kindertagespflege gemeinsam 
durchführen, und die von diesen betreuten Kin-
der, 

4. die Empfänger  
a) der Hilfe zur Erziehung, 
b) der Hilfe für junge Volljährige und 
c) der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche, 
5. Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige 

Maßnahmen getroffen worden sind, 
6. Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen 

worden sind, 
7. Kinder und Jugendliche, die unter Amtspflegschaft, 

Amtsvormundschaft oder Beistandschaft des Ju-
gendamts stehen, 

8. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaub-
nis erteilt worden ist, 

9. sorgerechtliche Maßnahmen, 
10. mit öffentlichen Mitteln geförderte Angebote der 

Jugendarbeit, 
11. die Einrichtungen mit Ausnahme der Tageseinrich-

tungen, Behörden und Geschäftsstellen in der Ju-
gendhilfe und die dort tätigen Personen sowie 

12. die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen 
Jugendhilfe 

als Bundesstatistik durchzuführen. 

(2) ... 



§ 99 Erhebungsmerkmale 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über sorge-
rechtliche Maßnahmen ist die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen, bei denen  

1. zum vollständigen oder teilweisen Entzug des elter-
lichen Sorgerechts  
a) nach § 50 Abs. 3 Anzeigen erstattet, 
 
b) gerichtliche Maßnahmen erfolgt sind, 

2. das Personensorgerecht ganz oder teilweise auf das 
Jugendamt übertragen worden ist, 

gegliedert nach Geschlecht und Umfang der übertrage-
nen Angelegenheit. 

(6a) ... 

(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen sind  

1. die Einrichtungen, gegliedert nach  
a) der Art des Trägers und der Rechtsform sowie 

besonderen Merkmalen, 
b) der Art und Zahl der verfügbaren Plätze sowie 
c) der Anzahl der Gruppen, 

2. für jede dort haupt- und nebenberuflich tätige Per-
son  
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang, 
b) für das pädagogisch und in der Verwaltung tätige 

Personal zusätzlich Geburtsmonat und Geburts-
jahr, die Art des Berufsausbildungsabschlusses, 
Stellung im Beruf und Arbeitsbereich, 

3. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr so-

wie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) tägliche Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
d) erhöhter Förderbedarf. 

(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Kinder in mit öffentlichen Mitteln geförderter Kinder-
tagespflege sowie die die Kindertagespflege durchfüh-
renden Personen sind:  

1. für jede tätige Person 
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
b) fachpädagogischer Berufsausbildungsabschluss 

und abgeschlossener Qualifizierungskurs, Anzahl 
der betreuten Kinder (Betreuungsverhältnisse am 
Stichtag), Ort der Betreuung, 

2. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
 
b) Migrationshintergrund, 
c) tägliche Betreuungszeit, 
d) Umfang der öffentlichen Finanzierung, 
 
e) erhöhter Förderbedarf, 
f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson, 
g) gleichzeitig bestehende andere Betreuungsarran-

gements. 

§ 99 Erhebungsmerkmale 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über sorge-
rechtliche Maßnahmen ist die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen, bei denen  

1. zum vollständigen oder teilweisen Entzug des elter-
lichen Sorgerechts  
a) nach § 8a Abs. 3 das Gericht angerufen wor-

den ist, 
b) gerichtliche Maßnahmen erfolgt sind, 

2. das Personensorgerecht ganz oder teilweise auf das 
Jugendamt übertragen worden ist, 

gegliedert nach Geschlecht und Umfang der übertrage-
nen Angelegenheit. 

(6a) ... 

(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen sind  

1. die Einrichtungen, gegliedert nach  
a) der Art des Trägers und der Rechtsform sowie 

besonderen Merkmalen, 
b) der Zahl der verfügbaren Plätze sowie 
c) der Anzahl der Gruppen, 

2. für jede dort haupt- und nebenberuflich tätige Per-
son  
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang, 
b) für das pädagogisch und in der Verwaltung tätige 

Personal zusätzlich Geburtsmonat und Geburts-
jahr, die Art des Berufsausbildungsabschlusses, 
Stellung im Beruf und Arbeitsbereich, 

3. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr so-

wie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) tägliche Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
d) erhöhter Förderbedarf. 

(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Kinder in mit öffentlichen Mitteln geförderter Kinder-
tagespflege sowie die die Kindertagespflege durchfüh-
renden Personen sind:  

1. für jede tätige Person 
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
b) Art und Umfang der Qualifikation , Anzahl der 

betreuten Kinder (Betreuungsverhältnisse am 
Stichtag) insgesamt und nach, Ort der Betreu-
ung, 

2. für die dort geförderten Kinder  
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr so-

wie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
d) Art und Umfang der öffentlichen Finanzie-

rung und Förderung, 
e) erhöhter Förderbedarf, 
f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson, 
g) gleichzeitig bestehende andere Betreuungsarran-

gements. 



(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die 
Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
sind 
 

1. die Zahl der vorhandenen Plätze in Kindertages-
pflege, 

2. die Zahl der Plätze in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege, die zur Erfüllung der Bedarfskri-
terien nach § 24 Abs. 3 erforderlich wären. 

(8) ... 

(9) ... 

(10) ... 

(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über 
Personen, die aufgrund einer Erlaubnis nach § 43 
Abs. 3 Satz 3 Kindertagespflege gemeinsam durch-
führen, und die von diesen betreuten Kinder, sind: 

1. Zahl der Kindertagespflege gemeinsam durch-
führenden Personen, 

2. Zahl der von den Kindertagespflege gemeinsam 
durchführenden Personen betreuten Kinder. 

 

(8) ... 

(9) ... 

(10) ... 
§ 100 Hilfsmerkmale 
Hilfsmerkmale sind  

1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, 
2. für die Erhebungen nach § 99 Abs. 1, 2 und 3 Nr. 1 

die Kenn-Nummer der hilfeleistenden Stelle, 
 
 
 
3. Name und Telefonnummer der für eventuelle Rück-

fragen zur Verfügung stehenden Person. 

§ 100 Hilfsmerkmale 
Hilfsmerkmale sind  

1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, 
2. für die Erhebungen nach § 99 die Kenn-Nummer 

der hilfeleistenden Stelle oder der auskunftsge-
benden Einrichtung; soweit eine Hilfe nach § 28 
gebietsübergreifend erbracht wird, die Kenn-
Nummer des Wohnsitzes des Hilfeempfängers, 

3. Name und Telefonnummer sowie Faxnummer 
oder E-Mailadresse der für eventuelle Rückfragen 
zur Verfügung stehenden Person. 

§ 101 Periodizität und Berichtszeitraum 
(1) ... 

(2) Die Angaben für die Erhebung nach 

1. § 99 Abs. 1 sind zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Hilfe endet, bei fortdauernder Hilfe zum 31. De-
zember, 

2. bis 5. (weggefallen) 
6. § 99 Abs. 2 sind zum Zeitpunkt des Endes einer 

vorläufigen Maßnahme, 
7. § 99 Abs. 3 Nr. 1 sind zum Zeitpunkt der rechts-

kräftigen gerichtlichen Entscheidung über die An-
nahme als Kind, 

8. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und Abs. 6, 6a und 8 
und 10 sind für das abgelaufene Kalenderjahr, 

9. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und Abs. 4, 5 und 9 
sind zum 31. Dezember, 

10. § 99 Abs. 7 bis 7b sind zum 15. März 

zu erteilen. 

§ 101 Periodizität und Berichtszeitraum 
(1) ... 

(2) Die Angaben für die Erhebung nach 

1. § 99 Abs. 1 sind zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Hilfe endet, bei fortdauernder Hilfe zum 31. De-
zember, 

2. bis 5. (weggefallen) 
6. § 99 Abs. 2 sind zum Zeitpunkt des Endes einer 

vorläufigen Maßnahme, 
7. § 99 Abs. 3 Nr. 1 sind zum Zeitpunkt der rechts-

kräftigen gerichtlichen Entscheidung über die An-
nahme als Kind, 

8. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und Abs. 6, 6a und 8 
und 10 sind für das abgelaufene Kalenderjahr, 

9. § 99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und Abs. 4, 5 und 9 
sind zum 31. Dezember, 

10. § 99 Abs. 7, 7a und 7b sind zum 1. März 

zu erteilen. 
§ 102 Auskunftspflicht 
(1) (...) 

(2) Auskunftspflichtig sind 

1. die örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 1 bis 10, nach Absatz 8 nur, 
soweit eigene Maßnahmen durchgeführt werden, 

2. die überörtlichen Träger der Jugendhilfe für die 
Erhebungen nach § 99 Abs. 3 und 7 und 8 bis 10, 
nach Absatz 8 nur, soweit eigene Maßnahmen 
durchgeführt werden, 

3. die obersten Landesjugendbehörden für die Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 7 und 8 bis 10, 

4. die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde für 
die Erhebung nach § 99 Abs. 10, 

5. die kreisangehörigen Gemeinden und die Gemein-
deverbände, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe im 
Sinne des § 69 Abs. 5 und 6 wahrnehmen, für die 
Erhebungen nach § 99 Abs. 7 bis 10, 

6. die Träger der freien Jugendhilfe für Erhebungen 

§ 102 Auskunftspflicht 
(1) (...) 

(2) Auskunftspflichtig sind 

1. die örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 1 bis 10, nach Absatz 8 nur, 
soweit eigene Maßnahmen durchgeführt werden, 

2. die überörtlichen Träger der Jugendhilfe für die 
Erhebungen nach § 99 Abs. 3 und 7 und 8 bis 10, 
nach Absatz 8 nur, soweit eigene Maßnahmen 
durchgeführt werden, 

3. die obersten Landesjugendbehörden für die Erhe-
bungen nach § 99 Abs. 7 und 8 bis 10, 

4. die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde für 
die Erhebung nach § 99 Abs. 10, 

5. die kreisangehörigen Gemeinden und die Gemein-
deverbände, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe 
wahrnehmen, für die Erhebungen nach § 99 Abs. 7 
bis 10, 

6. die Träger der freien Jugendhilfe für Erhebungen 



nach § 99 Abs. 1, soweit sie eine Beratung nach 
§ 28 oder § 41 betreffen, und nach § 99 Abs. 2, 3, 7, 
8 und 9, 

7. die Leiter der Einrichtungen, Behörden und Ge-
schäftsstellen in der Jugendhilfe für die Erhebungen 
nach § 99 Abs. 7 und 9. 

(3) ... 

nach § 99 Abs. 1, soweit sie eine Beratung nach 
§ 28 oder § 41 betreffen, und nach § 99 Abs. 2, 3, 7, 
8 und 9, 

7. die Leiter der Einrichtungen, Behörden und Ge-
schäftsstellen in der Jugendhilfe für die Erhebungen 
nach § 99 Abs. 7 und 9. 

(3) ... 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

§ 1 Anteile von Bund und Ländern an der Umsatz-
steuer 
Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 
2007 vorab 3,89 vom Hundert, 2008 4,42 vom Hundert 
und ab 2009 4,45 vom Hundert des Umsatzsteuerauf-
kommens als Ausgleich für die Belastungen aufgrund 
der Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversi-
cherung um einen Vomhundertpunkt zu; bei einer 
Steuersatzerhöhung oder Steuersatzsenkung wird in 
dem Jahr ihres Wirksamwerdens der Vomhundertsatz 
in dem der Erhöhung oder Senkung entsprechenden 
Umfang verringert oder erhöht. Vom Aufkommen der 
Umsatzsteuer stehen dem Bund 1998 vorab 3,64 vom 
Hundert, 1999 bis 2006 5,63 vom Hundert sowie vom 
verbleibenden Aufkommen 2007 5,15 vom Hundert 
und ab 2008 5,05 vom Hundert als Ausgleich für die 
Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszu-
schusses an die Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten zu; bei einer Steuersatzerhöhung oder 
Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres Wirksamwerdens 
der Vomhundertsatz in entsprechendem Umfang ver-
ringert oder erhöht. Vom verbleibenden Aufkommen 
der Umsatzsteuer stehen den Gemeinden ab 1998 2,2 
vom Hundert zu. Vom danach verbleibenden Auf-
kommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund in den 
Jahren 2005 und 2006 50,5 vom Hundert zuzüglich 
eines Betrages in Höhe von 2.322.712.000 Euro, in den 
Jahren 2007 bis 2010 50,5 vom Hundert zuzüglich 
eines Betrages in Höhe von 2.262.712.000 Euro und ab 
2011 50,5 vom Hundert zuzüglich eines Betrages von 
1.262.712.000 Euro und den Ländern in den Jahren 
2005 und 2006 49,5 vom Hundert abzüglich eines 
Betrages in Höhe von 2.322.712.000 Euro, in den Jah-
ren 2007 bis 2010 49,5 vom Hundert abzüglich eines 
Betrages in Höhe von 2.262.712.000 Euro und ab 2011 
49,5 vom Hundert abzüglich eines Betrages von 
1.262.712.000 Euro zu. In den Umsatzsteueranteilen 
der Länder ist jeweils ein Anteil von 5,5 Vomhundert-
punkten für Umschichtungen zugunsten der Länder 
zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der 
Neuregelung des Familienleistungsausgleichs enthal-
ten. Dieser Anteil wird ab 1998 auf der Grundlage der 
Geschäftsstatistik des Bundeszentralamtes für Steuern 
so an die Entwicklung der Leistungen nach den §§ 62 
bis 78 des Einkommensteuergesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung angepasst, dass diese zu 74 vom 
Hundert vom Bund und zu 26 vom Hundert von den 
Ländern getragen werden. Zum Ausgleich der Kinder-
gelderhöhung zum 1. Januar 2000 verringert sich ab 
1. Januar 2000 der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 
0,25 Vomhundertpunkte und erhöht sich der Anteil der 
Länder nach Satz 4 um 0,25 Vomhundertpunkte. Der in 
Satz 5 genannte Anteil wird ab 1. Januar 2000 um 0,25 
Vomhundertpunkte erhöht. Zum Ausgleich der Belas-
tungen aus dem Zweiten Gesetz zur Familienförderung 

§ 1 Anteile von Bund und Ländern an der Umsatz-
steuer 
Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 
2007 vorab 3,89 vom Hundert, 2008 4,42 vom Hundert 
und ab 2009 4,45 vom Hundert des Umsatzsteuerauf-
kommens als Ausgleich für die Belastungen aufgrund 
der Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversi-
cherung um einen Vomhundertpunkt zu; bei einer 
Steuersatzerhöhung oder Steuersatzsenkung wird in 
dem Jahr ihres Wirksamwerdens der Vomhundertsatz 
in dem der Erhöhung oder Senkung entsprechenden 
Umfang verringert oder erhöht. Vom Aufkommen der 
Umsatzsteuer stehen dem Bund 1998 vorab 3,64 vom 
Hundert, 1999 bis 2006 5,63 vom Hundert sowie vom 
verbleibenden Aufkommen 2007 5,15 vom Hundert 
und ab 2008 5,05 vom Hundert als Ausgleich für die 
Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszu-
schusses an die Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten zu; bei einer Steuersatzerhöhung oder 
Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres Wirksamwerdens 
der Vomhundertsatz in entsprechendem Umfang ver-
ringert oder erhöht. Vom verbleibenden Aufkommen 
der Umsatzsteuer stehen den Gemeinden ab 1998 2,2 
vom Hundert zu. Vom danach verbleibenden Auf-
kommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 50,5 
vom Hundert zuzüglich des in Satz 5 genannten 
Betrages und den Ländern 49,5 vom Hundert ab-
züglich des in Satz 5 genannten Betrages zu. Der in 
Satz 4 genannte Betrag beläuft sich auf: 

in den Jahren 2005 und 2006 2 322 712 000 Euro, 
in den Jahren 2007 und 2008 2 262 712 000 Euro, 
im Jahr 2009 2 162 712 000 Euro, 
im Jahr 2010 2 062 712 000 Euro, 
im Jahr 2011 912 712 000 Euro, 
im Jahr 2012 762 712 000 Euro, 
im Jahr 2013 562 712 000 Euro, 
ab dem Jahr 2014 492 712 000 Euro. 

In den Umsatzsteueranteilen der Länder ist jeweils ein 
Anteil von 5,5 Vomhundertpunkten für Umschichtun-
gen zugunsten der Länder zum Ausgleich ihrer zusätz-
lichen Belastungen aus der Neuregelung des Familien-
leistungsausgleichs enthalten. Dieser Anteil wird ab 
1998 auf der Grundlage der Geschäftsstatistik des 
Bundeszentralamtes für Steuern so an die Entwicklung 
der Leistungen nach den §§ 62 bis 78 des Einkom-
mensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
angepasst, dass diese zu 74 vom Hundert vom Bund 
und zu 26 vom Hundert von den Ländern getragen 
werden. Zum Ausgleich der Kindergelderhöhung zum 
1. Januar 2000 verringert sich ab 1. Januar 2000 der 
Anteil des Bundes nach Satz 4 um 0,25 Vomhundert-
punkte und erhöht sich der Anteil der Länder nach Satz 
4 um 0,25 Vomhundertpunkte. Der in Satz 6 genannte 
Anteil wird ab 1. Januar 2000 um 0,25 Vomhundert-
punkte erhöht. Zum Ausgleich der Belastungen aus 



vom 16. August 2001 (BGBl. I S. 2074) verringert sich 
ab 1. Januar 2002 der Anteil des Bundes nach Satz 4 
um weitere 0,65 Vomhundertpunkte und erhöht sich 
der Anteil der Länder nach Satz 4 um weitere 0,65 
Vomhundertpunkte. Der in Satz 5 genannte Anteil wird 
ab 1. Januar 2002 um weitere 0,65 Vomhundertpunkte 
erhöht. Zum Ausgleich der Steuersatzerhöhung ab dem 
1. Januar 2007 erhöht sich der Anteil des Bundes nach 
Satz 4 im Jahr 2007 um 0,08 Vomhundertpunkte und 
verringert sich der Anteil der Länder nach Satz 4 um 
0,08 Vomhundertpunkte; ab dem Jahr 2008 erhöht sich 
der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 0,1 Vomhun-
dertpunkte und verringert sich der Anteil der Länder 
nach Satz 4 um 0,1 Vomhundertpunkte. Zum Aus-
gleich der Steuersatzerhöhung ab dem 1. Januar 2007 
wird der in Satz 5 genannte Anteil im Jahr 2007 um 
0,08 Vomhundertpunkte und ab dem Jahr 2008 um 0,1 
Vomhundertpunkte verringert. Bei einer Steuersatzer-
höhung oder Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres 
Wirksamwerdens der in den Sätzen 7 bis 12 genannte 
Vomhundertpunktesatz in dem der Erhöhung oder 
Senkung entsprechenden Umfang verringert oder er-
höht. Diese Aufteilung der Umsatzsteuer gilt jeweils 
für alle Beträge, die während der Geltungsdauer des 
Beteiligungsverhältnisses vereinnahmt oder erstattet 
werden. 

dem Zweiten Gesetz zur Familienförderung vom 16. 
August 2001 (BGBl. I S. 2074) verringert sich ab 
1. Januar 2002 der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 
weitere 0,65 Vomhundertpunkte und erhöht sich der 
Anteil der Länder nach Satz 4 um weitere 0,65 Vom-
hundertpunkte. Der in Satz 6 genannte Anteil wird ab 
1. Januar 2002 um weitere 0,65 Vomhundertpunkte 
erhöht. Zum Ausgleich der Steuersatzerhöhung ab dem 
1. Januar 2007 erhöht sich der Anteil des Bundes nach 
Satz 4 im Jahr 2007 um 0,08 Vomhundertpunkte und 
verringert sich der Anteil der Länder nach Satz 4 um 
0,08 Vomhundertpunkte; ab dem Jahr 2008 erhöht sich 
der Anteil des Bundes nach Satz 4 um 0,1 Vomhun-
dertpunkte und verringert sich der Anteil der Länder 
nach Satz 4 um 0,1 Vomhundertpunkte. Zum Aus-
gleich der Steuersatzerhöhung ab dem 1. Januar 2007 
wird der in Satz 6 genannte Anteil im Jahr 2007 um 
0,08 Vomhundertpunkte und ab dem Jahr 2008 um 0,1 
Vomhundertpunkte verringert. Bei einer Steuersatzer-
höhung oder Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres 
Wirksamwerdens der in den Sätzen 8 bis 13 genannte 
Vomhundertpunktesatz in dem der Erhöhung oder 
Senkung entsprechenden Umfang verringert oder er-
höht. Diese Aufteilung der Umsatzsteuer gilt jeweils 
für alle Beträge, die während der Geltungsdauer des 
Beteiligungsverhältnisses vereinnahmt oder erstattet 
werden. 

Gesetz über Finanzhilfen des Bundes 
zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 

 § 1 Anwendungsbereich 

(1) Das Bundessondervermögen „Kinderbetreu-
ungsausbau“ gewährt den Ländern in den Jahren 
2008 bis 2013 nach Artikel 104b des Grundgesetzes 
Finanzhilfen für Investitionen der Länder, Gemein-
den und Gemeindeverbände zu Tageseinrichtungen 
und zur Tagespflege für Kinder unter drei Jahren. 
Die Finanzhilfen des Bundes betragen insgesamt bis 
zu 2,15 Milliarden Euro und sind in abfallenden 
Jahresbeträgen zu gestalten. 

(2) Leistungen, die im Jahr 2008 auf der Grundlage 
des durch Haushaltsvermerk zum Einzelplan 17 des 
Bundeshaushalts 2008 für verbindlich erklärten 
Wirtschaftsplans des Sondervermögens erfolgt sind, 
gelten als Leistungen nach diesem Gesetz. Gleiches 
gilt für Verpflichtungen, die bis zur Verkündung 
dieses Gesetzes eingegangen wurden. 

(3) Für Investitionen, die nach anderen Gesetzen 
und Verwaltungsvereinbarungen im Wege der An-
teilsfinanzierung nach Artikel 104b des Grundge-
setzes durch den Bund gefördert werden, können 
nicht gleichzeitig Finanzhilfen nach diesem Gesetz 
gewährt werden. 

 § 2 Überprüfung der Mittelverwendung 

Die Verwendung der Mittel wird jährlich über-
prüft. Zu diesem Zweck berichten die Länder dem 
Bund jeweils über die neu eingerichteten und gesi-
cherten Plätze und übersenden Übersichten über 
die zweckentsprechende Inanspruchnahme und 
Verwendung der Bundesmittel sowie über Anzahl 
und Art der geförderten Maßnahmen. 



 § 3 Verwaltungsvereinbarung 

(1) Die Einzelheiten der Durchführung des Investi-
tionsprogramms werden in einer Verwaltungsver-
einbarung mit den Ländern geregelt, die das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen mit den Ländern schließt. 

(2) Die Verwaltungsvereinbarung trifft insbesonde-
re Bestimmungen über 

1. die Arten der zu fördernden Investitionen, 
2. die Art, Höhe und Dauer der Finanzhilfen, 
3. die Bereitstellung angemessener eigener Mittel 

der Länder, 
4. die Verteilung der Finanzhilfen an die betroffe-

nen Länder sowie 
5. die Bewirtschaftung und Abrechnung der Fi-

nanzhilfen einschließlich der Überprüfung ihrer 
Verwendung und der Rückforderung von Mit-
teln. 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
§ 10 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und 
die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von fami-
lienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehö-
rigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, 

2. nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 bis 8, 11 oder 12 
oder nicht freiwillig versichert sind, 

3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versiche-
rungspflicht befreit sind; dabei bleibt die Versiche-
rungsfreiheit nach § 7 außer Betracht, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 
und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgelt-
punkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil 
berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt 
das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

Eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit im Sinne 
des Satzes 1 Nr. 4 ist nicht deshalb anzunehmen, weil 
eine Versicherung nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1890, 1891) besteht. Ehegatten und Le-
benspartner sind für die Dauer der Schutzfristen nach 
§ 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
sowie der Elternzeit nicht versichert, wenn sie zuletzt 
vor diesen Zeiträumen nicht gesetzlich krankenversi-
chert waren. 
 
 
 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) ... 

§ 10 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und 
die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von fami-
lienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehö-
rigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, 

2. nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 bis 8, 11 oder 12 
oder nicht freiwillig versichert sind, 

3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versiche-
rungspflicht befreit sind; dabei bleibt die Versiche-
rungsfreiheit nach § 7 außer Betracht, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 
und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgelt-
punkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil 
berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt 
das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

Eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit im Sinne 
des Satzes 1 Nr. 4 ist nicht deshalb anzunehmen, weil 
eine Versicherung nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1890, 1891) besteht. Das Gleiche gilt bis 
zum 31. Dezember 2013 für eine Tagespflegeperson, 
die bis zu fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kin-
der in Tagespflege betreut. Ehegatten und Lebens-
partner sind für die Dauer der Schutzfristen nach § 3 
Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Elternzeit nicht versichert, wenn sie zuletzt vor 
diesen Zeiträumen nicht gesetzlich krankenversichert 
waren. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) ... 



§ 240 Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger 
Mitglieder  
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Als beitragspflichtige Einnahmen gilt für den Ka-
lendertag mindestens der neunzigste Teil der monatli-
chen Bezugsgröße. Für freiwillige Mitglieder, die 
hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind, gilt als 
beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag der 
dreißigste Teil der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze (§ 223), bei Nachweis niedrigerer Einnahmen 
jedoch mindestens der vierzigste, für freiwillige Mit-
glieder, die Anspruch auf einen monatlichen Grün-
dungszuschuss nach § 57 des Dritten Buches oder 
einen monatlichen Existenzgründungszuschuss nach 
§ 421l des Dritten Buches oder eine entsprechende 
Leistung nach § 16 des Zweiten Buches haben, der 
sechzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße. Die 
Satzung der Krankenkasse bestimmt, unter welchen 
Voraussetzungen darüber hinaus der Beitragsbemes-
sung hauptberuflich selbstständig Erwerbstätiger nied-
rigere Einnahmen, mindestens jedoch der sechzigste 
Teil der monatlichen Bezugsgröße, zugrunde gelegt 
werden. Dabei sind insbesondere das Vermögen des 
Mitglieds sowie Einkommen und Vermögen von Per-
sonen, die mit dem Mitglied in Bedarfsgemeinschaft 
leben, zu berücksichtigen. Veränderungen der Bei-
tragsbemessung auf Grund eines vom Versicherten 
geführten Nachweises nach Satz 2 können nur zum 
ersten Tag des auf die Vorlage dieses Nachweises 
folgenden Monats wirksam werden. Für freiwillige 
Mitglieder, die Schüler einer Fachschule oder Berufs-
fachschule oder als Studenten an einer ausländischen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 
eingeschrieben sind oder regelmäßig als Arbeitnehmer 
ihre Arbeitsleistung im Umherziehen anbieten (Wan-
dergesellen), gilt § 236 in Verbindung mit § 245 Abs. 1 
entsprechend. Satz 1 gilt nicht für freiwillige Mitglie-
der, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen 
und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der 
erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur 
Stellung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel 
der zweiten Hälfte dieses Zeitraums Mitglied oder nach 
§ 10 versichert waren; § 5 Abs. 2 Satz 1 gilt entspre-
chend. 
 
 

(4 a) ... 

(5) ... 

§ 240 Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger 
Mitglieder  
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Als beitragspflichtige Einnahmen gilt für den Ka-
lendertag mindestens der neunzigste Teil der monatli-
chen Bezugsgröße. Für freiwillige Mitglieder, die 
hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind, gilt als 
beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag der 
dreißigste Teil der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze (§ 223), bei Nachweis niedrigerer Einnahmen 
jedoch mindestens der vierzigste, für freiwillige Mit-
glieder, die Anspruch auf einen monatlichen Grün-
dungszuschuss nach § 57 des Dritten Buches oder 
einen monatlichen Existenzgründungszuschuss nach 
§ 421l des Dritten Buches oder eine entsprechende 
Leistung nach § 16 des Zweiten Buches haben, der 
sechzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße. Die 
Satzung der Krankenkasse bestimmt, unter welchen 
Voraussetzungen darüber hinaus der Beitragsbemes-
sung hauptberuflich selbstständig Erwerbstätiger nied-
rigere Einnahmen, mindestens jedoch der sechzigste 
Teil der monatlichen Bezugsgröße, zugrunde gelegt 
werden. Dabei sind insbesondere das Vermögen des 
Mitglieds sowie Einkommen und Vermögen von Per-
sonen, die mit dem Mitglied in Bedarfsgemeinschaft 
leben, zu berücksichtigen. Für die Beurteilung der 
selbständigen Erwerbstätigkeit einer Tagespflege-
person gilt § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 
Veränderungen der Beitragsbemessung auf Grund 
eines vom Versicherten geführten Nachweises nach 
Satz 2 können nur zum ersten Tag des auf die Vorlage 
dieses Nachweises folgenden Monats wirksam werden. 
Für freiwillige Mitglieder, die Schüler einer Fachschule 
oder Berufsfachschule oder als Studenten an einer 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule eingeschrieben sind oder regelmäßig als 
Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung im Umherziehen 
anbieten (Wandergesellen), gilt § 236 in Verbindung 
mit § 245 Abs. 1 entsprechend. Satz 1 gilt nicht für 
freiwillige Mitglieder, die die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben, 
wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens 
neun Zehntel der zweiten Hälfte dieses Zeitraums Mit-
glied oder nach § 10 versichert waren; § 5 Abs. 2 Satz 
1 gilt entsprechend. 

(4 a) ... 

(5) ... 
Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 25 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und 
die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von fami-
lienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehö-
rigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, 

2. nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder nach 
§ 20 Abs. 3 versicherungspflichtig sind, 

§ 25 Familienversicherung 
(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und 
die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von fami-
lienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehö-
rigen  

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, 

2. nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder nach 
§ 20 Abs. 3 versicherungspflichtig sind, 



3. nicht nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit 
oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung 
pflichtversichert sind, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 
und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches, überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgelt-
punkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil 
berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt 
das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

§ 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 des Zweiten Geset-
zes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie 
§ 10 Abs. 1 Satz 3 des Fünften Buches gelten entspre-
chend. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

3. nicht nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit 
oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung 
pflichtversichert sind, 

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 
und 

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches, überschreitet; bei 
Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgelt-
punkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil 
berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt 
das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. 

§ 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 des Zweiten Geset-
zes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Fünften Buches gelten 
entsprechend. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 

§ 3  
Steuerfrei sind 

1. (...) 
2. (...) 
2a. (...) 
2b. (...) 
3. (...) 
4. (...) 
5. (...) 
6. (...) 
7. (...) 
8. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistun-

gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts gewährt werden.2Die Steuer-
pflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergutma-
chungsgründen neu begründeten oder wieder be-
gründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen aus 
einem früheren Dienstverhältnis, die aus Wieder-
gutmachungsgründen neu gewährt oder wieder ge-
währt werden, bleibt unberührt; 

9. (weggefallen) 
 
 
(...) 

§ 3  
Steuerfrei sind 

1. (...) 
2. (...) 
2a. (...) 
2b. (...) 
3. (...) 
4. (...) 
5. (...) 
6. (...) 
7. (...) 
8. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistun-

gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts gewährt werden.2Die Steuer-
pflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergutma-
chungsgründen neu begründeten oder wieder be-
gründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen aus 
einem früheren Dienstverhältnis, die aus Wieder-
gutmachungsgründen neu gewährt oder wieder ge-
währt werden, bleibt unberührt; 

9. Erstattungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 
sowie nach § 39 Abs. 4 Satz 2 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch; 

(...) 
§ 10 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 3 können je Kalenderjahr bis 2.400 Euro abgezogen 
werden. Der Höchstbetrag beträgt 1.500 Euro bei Steu-
erpflichtigen, die ganz oder teilweise ohne eigene 
Aufwendungen einen Anspruch auf vollständige oder 
teilweise Erstattung oder Übernahme von Krankheits-
kosten haben oder für deren Krankenversicherung 
Leistungen im Sinne des § 3 Nr. 14, 57 oder 62 er-
bracht werden. Bei zusammenveranlagten Ehegatten 
bestimmt sich der gemeinsame Höchstbetrag aus der 
Summe der jedem Ehegatten unter den Voraussetzun-

§ 10 
(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 3 können je Kalenderjahr bis 2.400 Euro abgezogen 
werden. Der Höchstbetrag beträgt 1.500 Euro bei Steu-
erpflichtigen, die ganz oder teilweise ohne eigene 
Aufwendungen einen Anspruch auf vollständige oder 
teilweise Erstattung oder Übernahme von Krankheits-
kosten haben oder für deren Krankenversicherung 
Leistungen im Sinne des § 3 Nr. 9, 14, 57 oder 62 er-
bracht werden. Bei zusammenveranlagten Ehegatten 
bestimmt sich der gemeinsame Höchstbetrag aus der 
Summe der jedem Ehegatten unter den Voraussetzun-



gen der Sätze 1 und 2 zustehenden Höchstbeträge. 

(4a) ... 

(5) ... 

gen der Sätze 1 und 2 zustehenden Höchstbeträge. 

(4a) ... 

(5) ... 
Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

§ 14b Zusatzleistung für Auszubildende mit Kind 
(Kinderbetreuungszuschlag) 
Für Auszubildende, die mit mindestens einem eigenen 
Kind, das das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, in einem Haushalt leben, erhöht sich der Bedarf 
um monatlich 113 Euro für das erste und 85 Euro für 
jedes weitere dieser Kinder. Der Zuschlag wird für 
denselben Zeitraum nur einem Elternteil gewährt. Sind 
beide Elternteile nach diesem Gesetz dem Grunde nach 
förderungsfähig und leben in einem gemeinsamen 
Haushalt, bestimmen sie untereinander den Berechtig-
ten. 

§ 14b Zusatzleistung für Auszubildende mit Kind 
(Kinderbetreuungszuschlag) 
(1) Für Auszubildende, die mit mindestens einem eige-
nen Kind, das das zehnte Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, in einem Haushalt leben, erhöht sich der 
Bedarf um monatlich 113 Euro für das erste und 85 
Euro für jedes weitere dieser Kinder. Der Zuschlag 
wird für denselben Zeitraum nur einem Elternteil ge-
währt. Sind beide Elternteile nach diesem Gesetz dem 
Grunde nach förderungsfähig und leben in einem ge-
meinsamen Haushalt, bestimmen sie untereinander den 
Berechtigten. 

(2) Der Zuschlag nach Absatz 1 bleibt als Einkom-
men bei Sozialleistungen unberücksichtigt. Für die 
Ermittlung eines Kostenbeitrags nach § 90 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch gilt dies jedoch nur, 
soweit der Kostenbeitrag für eine Kindertages-
betreuung an Wochentagen während der regulären 
Betreuungszeiten erhoben wird. 

Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 
§ 12 Ermittlungen bei Kindern in Heimen 
Unbeschadet der Verantwortlichkeit des Jugendamtes 
prüft die zentrale Adoptionsstelle des Landesjugend-
amtes in Zusammenarbeit mit der für die Heimaufsicht 
zuständigen Stelle, für welche Kinder in den Heimen 
ihres Bereiches die Annahme als Kind in Betracht 
kommt. Zu diesem Zweck kann sie die sachdienlichen 
Ermittlungen und Untersuchungen bei den Heimkin-
dern veranlassen oder durchführen. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Bei Kin-
dern aus dem Bereich der zentralen Adoptionsstelle 
eines anderen Landesjugendamtes ist diese zu unter-
richten. § 46 Abs. 1 Satz 2 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch gilt entsprechend. 

(aufgehoben) 

 
 
 


